Stadt Singen

Offentliche Bekanntmachung 0.03.2025

Stadt Singen (Hohentwiel)

Inkrafttreten der Veranderungssperre ,,Rebsteig”
gemal § 14 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat der Stadt Singen hat in offentlicher Sitzung am 29. Juli 2025 die
Veranderungssperre ,Rebsteig“ gemalt § 14 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Zu sichernde Planung

Der Gemeinderat hat am 29.07.2025 die Aufstellung des Bebauungsplans ,Rebsteig® mit
Ortlichen Bauvorschriften hierzu beschlossen.

Zur Sicherung der Planung wurde fur das im beigefligten Lageplan dargestellte Gebiet eine
Veranderungssperre beschlossen.

Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich befindet sich in der Singener Nordstadt und bildet den
Ortseingang in die Stadt aus Richtung der nérdlichen Ortsteile sowie der Autobahn. Im
Sildwesten wird der Geltungsbereich durch die Hohenkrahenstralle und im Nordosten durch die
Oberdorfstralde begrenzt. Die sUdostliche Grenze bildet die Stralle Rebsteig. Der genaue
raumliche Geltungsbereich ist im beigefugten Lageplan dargestellt und entspricht dem
Geltungsbereich des sich in Aufstellung befindenden Bebauungsplans ,Rebsteig®.

Inhalt der Veranderungssperre

Ab dem Inkrafttreten der Veranderungssperre dirfen Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht
durchgefihrt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden. Erhebliche oder wesentlich
wertsteigernde Veranderungen von Grundstiicken und baulichen Anlagen, deren Veranderungen
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, dirfen nicht vorgenommen
werden. Wenn uUberwiegende offentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der
Veranderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden.

Inkrafttreten und AuBerkrafttreten der Veranderungssperre

Die Veranderungssperre tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von
zwei Jahren seit ihrem Inkrafttreten und auch dann aufler Kraft, sobald und soweit die
Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist.

Einsichtnahme

Die Satzung Uber die Veranderungssperre sowie der zugehdrige Lageplan kénnen ab dem Tag
dieser Bekanntmachung im Singener Rathaus (Hohgarten 2, 78224 Singen) im Fachbereich
Bauen, Abteilung Stadtplanung, 1. OG, Zimmer 103-105 und 141-144 von jedermann wahrend
der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. Dabei wird auf Verlangen auch Auskunft
Uber den Inhalt erteilt.

Hinweis

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB uber die Falligkeit etwaiger
Entschadigungsanspriche und des § 18 Abs. 3 BauGB uber das Erléschen von
Entschadigungsanspruchen wird hingewiesen.



Singen, den 06.08.2025

gez. Bernd Hausler
Oberblrgermeister der Stadt Singen

Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
oder aufgrund der Gemeindeordnung zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an glltig zu Stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften (ber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

2. der Oberblrgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
die Rechtsaufsichtsbehtrde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der
Verfahrens- oder Formvorschriften gegentber der Stadt unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung begrtinden soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 dieses Hinweises geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



Geltungsbereich

Bebauungsplan / Ortliche Bauvorschriften "Rebsteig"

Malfstab: 1:2000



AutoCAD SHX Text
Libellenweg

AutoCAD SHX Text
N


	Pläne und Ansichten
	Drucken


		2025-08-06T06:15:10+0000
	Stadt Singen




